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(54) Kühlplatte

(57) Die Erfindung betrifft eine mit Kühlmittelkanä-
len durchzogene Kühlplatte, die als Ofenwand eines
metallurgischen Ofens, insbesondere eines Schmelz-
oder Schachtofens, eingesetzt werden kann. Die Kühl-
platte besteht aus Kupfer oder einer Kupferlegierung,
wobei die mit der Metallschmelze in Berührung stehen-
de Innenfläche der Kühlplatte mit mindestens einem

Material geringerer Wärmeleitfähigkeit als der Kühlplat-
tenwerkstoff beschichtet ist.

Das Beschichtungsmaterial weist hierbei eine Wär-
meleitfähigkeit von maximal 320 W/(m · K) auf und kann
vorzugsweise mittels eines thermischen Spritzverfah-
rens, beispielsweise durch Plasma- oder Flammsprit-
zen, auf die Innenfläche der Kühlplatte aufgebracht
sein.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kühlplatte als Be-
standteil der Ofenwand eines metallurgischen Ofens,
insbesondere eines Schmelz- oder Schachtofens, wel-
che aus Kupfer oder einer Kupferlegierung besteht und
von Kühlmittelkanälen durchzogen ist.
[0002] In metallurgischen Öfen werden die Ofenwän-
de in einigen Ofenzonen aus wassergekühlten Kühlplat-
ten aufgebaut, die bis vor einigen Jahren noch aus
Grauguß oder Stahl bestanden. Diese Materialien be-
sitzen eine relativ geringe Wärmeleitfähigkeit. Wesent-
lich bessere Wärmeleitfähigkeiten als Grauguß oder
Stahl besitzen Kupfer oder Kupferlegierungen. Aus
Kupfer gefertigte Kühlplatten weisen im Inneren bei-
spielsweise durch mechanisches Tiefbohren erzeugte
Kühlmittelkanäle auf, die im wesentlichen parallel zur
Ofenwand verlaufen.
[0003] Die hohe thermische Beanspruchung der dem
Ofeninnenraum zugewandten Kühlplattenseite führt da-
zu, daß sich die Kühlplatten in ihren mechanischen Ei-
genschaften verändern.
[0004] Folgende Eigenschaftsänderungen treten
hierbei auf:

- lokal verringerte Härte,
- lokal veränderte Korngröße oder Gefügestruktur,
- makroskopisch sichtbare Formänderung durch

Kriechvorgänge im Material, die durch die unsym-
metrische thermische Ausdehnung verursacht
wird.

[0005] Aufgrund der Ofenbetriebsweise ergibt sich,
daß die thermische Beanspruchung der Kühlplatten in
der Regel zeitlich nicht konstant ist. Diese wechselnde
thermische Beanspruchung führt zu zeitlich wechseln-
den Temperaturprofilen innerhalb der Kühlplattenwand
und entsprechend zu wechselnden Verläufen der inne-
ren Spannungen im Material der Kühlplatten.
[0006] Diese wechselnden Beanspruchungen sind
mit der Gefahr einer Werkstoffermüdung (z. B. Materi-
alversagen durch Rißbildung) verbunden, was den
Ofenbetrieb gefährden kann. Diese Gefahr wird noch
dadurch verschärft, daß neben der wechselnden ther-
mischen Beanspruchung auch die oben beschriebenen
Änderungen der Materialeigenschaften ablaufen.
[0007] Es zählt um Stand der Technik diese Nachteile
dadurch zu beseitigen, daß durch konstruktive Ände-
rungen, z.B. an den Kühlkanälen, die Kühlung der Ofen-
wand verbessert wird. Hierdurch wird das Innere des
Ofens im Wandbereich stark abgekühlt und die thermi-
sche Belastung nimmt dabei ab.
[0008] Der Erfindung liegt ausgehend vom Stand der
Technik die Aufgabe zugrunde, eine Kühlplatte bereit-
zustellen, die über alle Betriebssituationen hinweg eine
deutlich verbesserte Formbeständigkeit aufweist, so
daß längere Standzeiten möglich werden.
[0009] Zur Lösung der Aufgabe schlägt die Erfindung

vor, die dem Inneren des Ofens zugewandte Seite der
Kühlplatte mit mindestens einer Beschichtung zu verse-
hen, die eine geringere Wärmeleitfähigkeit aufweist als
das Kupfergrundmaterial.
[0010] Auf diese Weise wird die Kühlwirkung der
Kühlplatte auf das Ofeninnere verringert und es erge-
ben sich überraschenderweise Vorteile im Hinblick auf
den Ofenbetrieb insgesamt.
[0011] Kern der Erfindung ist also die unerwünschten
Veränderungen der Kühlplatten dadurch zu verringern,
daß die thermische Belastung der Kühlplatten vermin-
dert wird. Dazu werden die Kühlplatten mit einer geeig-
neten Beschichtung auf der Plattenseite versehen, die
dem Ofeninnenraum zugewandt ist.
[0012] Diese Beschichtung kann aus einer oder meh-
reren Schichten aufgebaut sein, wobei die einzelnen
Schichten auch unterschiedliche Zusammensetzungen
besitzen können.
[0013] Die Beschichtung bzw. die Beschichtungen
wird bzw. werden vorzugsweise durch ein thermisches
Spritzverfahren, wie z. B. Plasma- oder Flammspritzen,
aufgebracht.
[0014] Dabei ist es vorteilhaft, wenn mindestens eine
dieser Schichten die Funktion einer Isolier- oder Wär-
medämmschicht erfüllt, die eine geringere Wärmeleitfä-
higkeit als das Kupfergrundmetall besitzt.
[0015] Erfindungsgemäß soll die Wärmeleitfähigkeit
der Beschichtung weniger als 320 W/(m • K) betragen.
Für den Fall, daß eine besonders starke Wärmedämm-
wirkung erwünscht ist, kann die Wärmeleitfähigkeit
auch weniger als 10 W/(m • K) betragen.
[0016] Die Wärmedämmschicht kann vorzugsweise
entweder metallisch sein oder aus einer Metall-Nicht-
metall-Verbindung bestehen. Andererseits kann die
Wärmedämmschicht auch aus einer Mischung oder
Kombination aus einem Metall und einer Metall-Nichtei-
senmetall-Verbindung zusammengesetzt sein.
[0017] Zum Beispiel kann die Wärmedämmschicht
aus einem Material auf Zirkonium-Oxid-Basis aufgebaut
sein, wobei dieses zweckmäßigerweise Zusätze von Yt-
trium-Oxid enthält.
[0018] Als Grundschicht kann eine Beschichtung mit
anderer Zusammensetzung verwendet werden, die die
Haftung der eigentlichen Dämmschicht oder des
Dämmschichtsystems auf dem Grundkörper verbes-
sert, z.B. eine MCrAIY-Beschichtung, wobei "M" ein Me-
tall, z.B. Fe, Ni oder Co oder eine Kombinationen dieser
Elemente bedeutet.
[0019] Zur besseren Haftung der Beschichtung auf
dem Grundmetall ist es darüber hinaus vorteilhaft, das
Grundmetall vor der Beschichtung aufzurauhen.
[0020] Die Dicke der gesamten Beschichtung liegt
vorteilhafterweise im Bereich von 0,1 - 1,5 mm.
[0021] Besondere Vorteile können sich je nach An-
wendungsfall auch dadurch ergeben, daß unterschied-
liche Anteile der ofenseitigen Kühlplattenoberfläche mit
der Beschichtung bedeckt sind oder daß unterschiedli-
che Schichtdicken an unterschiedlichen Plattenberei-
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chen verwendet werden:
[0022] Wegen der vielfältigen Wechselwirkungen
(Haftung, Abschmelzverhalten der Ofenschlacken, Ab-
platzverhalten der Ofenschlacke oder Beschichtung)
der Beschichtungsmaterialien mit den unterschiedli-
chen Ofenschlacken, die bei unterschiedlichen Öfen in-
nerhalb des Ofenraumes an die Kühlplattenoberfläche
spritzt, kann es ferner vorteilhaft sein, daß bei einer pro-
filierten Kühlplattenoberfläche insbesondere die weiter
in den Ofenraum vorragenden Plattenbereiche eine dik-
kere Beschichtung aufweisen als die weniger weit vor-
ragenden Flanken der Nuten.

Patentansprüche

1. Kühlplatte als Bestandteil der Ofenwand eines me-
tallurgischen Ofens, insbesondere eines Schmelz-
oder Schachtofens, welche aus Kupfer oder einer
Kupferlegierung besteht und von Kühlmittelkanälen
durchzogen ist, wobei die dem Inneren des Ofens
zugewandte Seite der Kühlplatte mit mindestens ei-
ner Beschichtung versehen ist, die eine geringere
Wärmeleitfähigkeit aufweist als das Kupfergrund-
material.

2. Kühlplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Beschichtung eine Wärmeleitfä-
higkeit aufweist, die geringer als 320 W/(m • K), vor-
zugsweise geringer als 10 W/(m • K) ist.

3. Kühlplatte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Dicke der Beschichtung im
Bereich von 0,1 bis 1,5 mm liegt.

4. Kühlplatte nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß die jeweilige Be-
schichtung mittels eines thermischen Spritzverfah-
rens aufgebracht ist.

5. Kühlplatte nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß die Beschichtung aus
einem Material auf Zirkonium-Oxid-Basis besteht,
das vorzugsweise Yttrium-Oxid als Zusatz enthält.

6. Kühlplatte nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß zwischen dem Kup-
fergrundmaterial und der Beschichtung wenigstens
eine Zwischenschicht zur Haftverbesserung ange-
ordnet ist, die im wesentlichen aus MCrAIY besteht,
wobei M ein Metall bedeutet, das vorzugsweise aus
mindestens einem Element aus der Gruppe Fe, Ni
oder Co ausgewählt ist.
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